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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

In der Wintersession 2021 pflichtete der Nationalrat seinem Schwesterrat bezüglich des
Entwurfs zur Vollstreckung der Prämienzahlungspflicht in weiten Teilen bei, schuf aber
zwei Differenzen. So wollten Bundesrat und Ständerat säumige Prämienzahlende
zukünftig zwangsweise Versicherungen und Modellen mit eingeschränkter Wahl der
Leistungserbringenden zuweisen können, die SGK-NR lehnte diese Möglichkeit jedoch
ab – diesbezüglich seien zu viele Fragen ungeklärt, betonte Therese Schläpfer (svp, ZH).
Stillschweigend folgte der Nationalrat diesem Antrag. Die zweite neue Differenz betraf
den Vorschlag der Kommissionsmehrheit, im Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs einen Artikel zu ergänzen, wonach Schuldnerinnen und Schuldner ihre
Arbeitgebenden anweisen können, einen Teil ihres Einkommens in der Höhe ihrer
laufenden Prämien- und Kostenbeteiligungsforderungen der OKP an das zuständige
Amt zu überweisen. Damit sollten «neue Schulden aufgrund bestehender
Betreibungen» vermieden werden, argumentierte Kommissionssprecher Hess (mitte,
BE). Eine Minderheit Nantermod (fdp, VS) sprach sich erfolglos gegen diese Änderung
aus, weil man dafür mindestens die für das Betreibungsgesetz zuständigen Behörden
anhören müsse – zumal die SGK-NR nicht für diesen Themenbereich zuständig sei und
eine solche Regelung deutlich von den bestehenden Regelungen abweichen würde.
Zudem solle kein einseitiges Privileg zugunsten der Krankenkassen eingeführt werden,
auch andere Gläubigerinnen und Gläubiger verfügten über berechtigte Forderungen an
die Schuldnerinnen und Schuldner. Und schliesslich wehrte sich der
Minderheitensprecher dagegen, zusätzliche administrative Aufgaben für die
Arbeitgebenden zu schaffen. Mit 108 zu 82 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) folgte der
Nationalrat gegen den Willen der SVP- und der FDP.Liberalen-Fraktion sowie eines
Mitglieds der Mitte-Fraktion dem Mehrheitsantrag. 
Stillschweigend folgte die grosse Kammer ihrem Schwesterrat hingegen in
verschiedenen Punkten: So zeigte sich auch der Nationalrat überzeugt, dass
Jugendliche nach ihrem Erreichen der Volljährigkeit nicht für frühere Prämienschulden
haftbar gemacht werden dürfen; die Haftbarkeit verbleibt bei ihren Eltern. Zudem
dürfen Personen maximal zweimal pro Kalenderjahr betrieben werden, es sei denn, eine
Betreibung habe zu einem Verlustschein geführt. Überdies soll der Bundesrat zukünftig
die Gebühren auf Mahnungen regeln können. 
Diskussionen gab es hingegen bezüglich der Frage, ob die Krankenversicherungen 50
Prozent (Kommissionsmehrheit) oder 75 Prozent (Minderheit Glarner; svp, AG) der
Rückerstattungen an die Kantone überweisen sollen. Andreas Glarner kritisierte die
vorgeschlagene Lösung, da die Versicherungen damit «bis zu 135 Prozent der Prämien
kassieren», während das Debitorenrisiko bei den Gemeinden (oder Kantonen) zu liegen
komme. Bundesrat Berset beantragte hingegen, bei der von der Kommission
vorgeschlagenen Regelung zu bleiben, zumal diese einen Kompromiss zwischen
Versicherungen und Kantonen darstelle. Ansonsten hätten die Krankenversicherungen
«plus d'intérêt à poursuivre les assurés». Mit 138 zu 52 Stimmen (bei 2 Enthaltungen)
folgte die grosse Kammer mit Ausnahme der SVP-Fraktion und eines Mitglieds der
FDP.Liberalen-Fraktion der Kommissionsmehrheit. 
Am umstrittensten war einmal mehr die Frage nach der Abschaffung der Liste der
säumigen Prämienzahlenden – wobei sich Christian Lohr (mitte, TG) vehement gegen
die Bezeichnung «schwarze Liste» wehrte. Wie der Ständerat beantragte die
Kommissionsmehrheit, auf eine Abschaffung der Listen zu verzichten, da man den
Entscheid über deren Anwendung den Kantonen überlassen wolle. Der Bundesrat und
eine starke Minderheit Weichelt (al, ZG) sprachen sich hingegen für ihre Streichung aus,
da sie sich in der Praxis nicht bewährt hätten. Nachdem die Entscheidung in der
Kommission mit 13 zu 12 Stimmen diesbezüglich äusserst knapp ausgefallen war, sprach
sich der Nationalrat mit 98 zu 92 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) ebenfalls eher knapp für
die Beibehaltung der Listen aus; die Stimmen der Mitglieder der SP-, der Grünen- und
der GLP-Fraktion sowie der EVP und eine Minderheit der FDP reichten somit für eine
Streichung der Listen nicht aus. Nach einigen sprachlichen und formalen Bereinigungen
nahm der Nationalrat den Entwurf in der Folge mit 191 zu 0 Stimmen (bei 1 Enthaltung)
ohne Gegenstimme an. 1
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Im November 2022 präsentierte die SGK-NR ihren Entwurf für eine Änderung des KVG
bezüglich der dreijährigen Tätigkeitspflicht zur Zulassung von Leistungserbringenden
zur Abrechnung mit der OKP. 
Erst per 1. Januar 2022 hatte das Parlament die Zulassungsbeschränkungen für
ausländische Leistungserbringende verschärft. Seither können bereits in der Schweiz
tätige Ärztinnen und Ärzte ohne dreijährige Tätigkeit an einer Schweizer
Weiterbildungsstätte, welche zuvor bereits über die OKP abgerechnet hatten,
entsprechend den Übergangsbestimmungen zwar weiterhin praktizieren, jedoch nicht
in einen anderen Kanton wechseln oder selbständig werden. Entsprechend gefährde
die neue Regelung die ambulante medizinische Grundversorgung in der Schweiz,
insbesondere in Randregionen, kritisierte die Kommission. Folglich soll eine bis Ende
2027 befristete Ausnahmeregelung die neu geschaffene Zulassungsbeschränkung
abschwächen. Demnach sollen Kantone, die in Allgemeinmedizin, Kinder- und
Jugendmedizin sowie Kinder- und Jugendpsychiatrie und ‑psychotherapie eine
Unterversorgung aufweisen, Ausnahmen von dieser Zulassungsbeschränkung
vornehmen können. Eine Minderheit Glarner (svp, AG) beantragte, die Kinder- und
Jugendpsychiatrie und ‑psychotherapie von der Liste der Fachgebiete zu streichen.
Anlässlich der von August bis Oktober 2022 durchgeführten Vernehmlassung waren 73
Stellungnahmen eingegangen, welche die Ausnahmeregelung mehrheitlich grundsätzlich
guthiessen. Diskutiert wurde insbesondere, ob die Fachgebiete, für welche die
Ausnahmeregelung gelten soll, abschliessend aufgelistet oder ihre Bestimmung den
Kantonen überlassen werden soll, und ob die Kantone die Regelung in eigene Gesetze
giessen müssen oder sich direkt auf das KVG beziehen können sollen. 2
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1) AB NR, 2021, S. 2642 ff.
2) Erlassentwurf vom 29.11.22

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.65 - 01.01.24 2


